
 
Satzung 

 
zur Änderung der Satzung über die Benutzung der gemeindlichen  

Feld- und Waldwege der Ortsgemeinde Dittweiler 
vom 29. Juni 2018 

 

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 
 
Die Satzung über die Benutzung der gemeindlichen Feld- und Waldwege der 
Ortsgemeinde Dittweiler vom 04. April 2018 wird wie folgt geändert: 
 
§ 9 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. Wege entgegen der Zweckbestimmung des § 4 benutzt, 

2. Benutzungsbeschränkungen nach § 5 nicht beachtet, 

3. den Verboten des § 6 zuwiderhandelt und 

4. den Vorschriften der §§ 7 und 8 zuwiderhandelt, 

oder wer einer auf Grund dieser Satzung ergangenen vollziehbaren Anordnung 

zuwiderhandelt. 

 

Artikel II 
 
 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Dittweiler, den 29. Juni 2018 
 
 
 
      - C l o ß - 
Ortsbürgermeister 
 
 
 
 


